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Thomas Franz

DITS Offenbarungskonstitution des Zwelıten
Vatiıkanıschen Konzıls der das UNaUSYC-
schöpfte Potenzıia|l lehramtlıcher Theologıie
DIe Offenbarungskonstitution „Del VCI- dienst des Würzburger Fundamentaltheo-
bum des /welten Vatikanischen Kon- ogen Elmar Klinger, Clas /welte Vatikani-
z1ils gehört den zentralen dogmatischen sche Konzil In SseinNner (‚esamtprogramma-
Identitätsmarkern der katholischen Kirche tik schon se1t dem Beginn SseiINer Lehr- und
und ihrer lehramtlichen WwI1Ie akademischen Forschungstätigkeit In ürzburg 976 VCI-

Theologie. Ist dieser ext nicht zuletzt e1in deutlicht en Aus dieser Tradition
herausragendes eispie. für Clas Zusam- spelst sich e1in Teil des Denkens VO  u Han-
menspiel wissenschaftlicher Reflexion und JO Sauer, denn der Untertitel VO  b dessen
deren lehramtlicher Kezeptlion. (Jenese Habilitationsschrift „Erfahrung und (jlau-
und Geltung Cdieses Dokuments hat der be“ el nicht VOoO  b ungefähr „DIe Begrun-
Linzer Fundamentaltheologe anJ]o Sau- dung des pastoralen T1INZ1IPS Urc. die Of-
er In SseiINer umfangreichen Habilitations- fenbarungskonstitution des IL Vatikani-
chrift „Erfahrung und eil 1993 VOÖII - schen Konzils”?.  z Das pastorale Prinzıp als
gelegt. Einige Jahrzehnte spater, angesichts Schlüssel der kirchlichen ogmati kon-
der gravierenden Transformationsprozesse zeptionell aufzuzeigen ist e1in Grundanlie-
der katholischen Kirche, e1in CI- SCH der Konzilsinterpretation VO  b Elmar
licher 1C auf Cdileses Fundament kirchli- Klinger. amı ging dieser auch einen PIO-
cher Lehre grammatischen chritt ber Clas Denken

SeINESs Lehrers Karl Rahner hinaus. essen
Konzilsunterlagen, die Klinger VO  b Rah-

Biografische Ouvertüre Ner überlassen worden aICIl, hatte Han-
JO Sauer während seiner Habilitationspha-

DIe Bedeutung des /weiten Vatikanischen mıt großer Akribie archivarisch aufbe-
Konzils für Cie Kirche des Jahrhunderts reıitet. DIe VO  b an]o Sauer und dem Ver-
ist unbestritten; sich mıt dessen Texten als fasser Cdieses eitrags herausgegebene Fest-
Grundlage heutiger theologischer Leh- chrift ZUFK Emerlitierung ingers rag Cla-

und gal Forschung systematisch AUSE1N- her profiliert den 1lLe „Glaube In der Welt
nanderzusetzen eher selten. Es ist Clas Ver- VO  b heute  «3) denn die Pastoralkonstitution

Der vorliegende Beıltrag wurde auf der anlässlich des 75 Geburtstages VOo  3 anjo Sauer VT -

anstalteten Tagung „1heologie Uun: Kultur“ Dezember 2019 ın L1nz vorgetragen. Fur Cdie
Publikation wurde Cdieser überarbeitet Uun: der Duktus des gesprochenen ortrags zurück-
J00080%
Vgl anjo Sauer, Erfahrung Uun: Glaube. e Begründung des pastoralen Prinzıps durch Cdie
Offtenbarungskonstitution des I{ Vatikanischen Konzils (Würzburger Studien ZuUuU!T Fundamen-
taltheologie 12), Frankfurt Maın 1993
Thomas Franz / anjo Sauer, Glaube ın der Welt VO  3 heute Theologie Uun: Kirche nach dem
/ weiten Vatikanischen Konzil. Band Profilierungen; Band Diskursfelder, Würzburg 2006
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Thomas Franz

Die Offenbarungskonstitution des Zweiten  
Vatikanischen Konzils – oder das unausge-
schöpfte Potenzial lehramtlicher Theologie

1	 Der vorliegende Beitrag wurde auf der anlässlich des 75. Geburtstages von Hanjo Sauer ver-
anstalteten Tagung „Theologie und Kultur“ am 2. Dezember 2019 in Linz vorgetragen. Für die 
Publikation wurde dieser überarbeitet und der Duktus des gesprochenen Vortrags zurück-
genommen.

2	 Vgl. Hanjo Sauer, Erfahrung und Glaube. Die Begründung des pastoralen Prinzips durch die 
Offenbarungskonstitution des II. Vatikanischen Konzils (Würzburger Studien zur Fundamen-
taltheologie 12), Frankfurt am Main 1993.

3	 Thomas Franz / Hanjo Sauer, Glaube in der Welt von heute. Theologie und Kirche nach dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil. Band 1: Profilierungen; Band 2: Diskursfelder, Würzburg 2006.

Die Offenbarungskonstitution „Dei ver-
bum“ des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils gehört zu den zentralen dogmatischen 
Identitätsmarkern der katholischen Kirche 
und ihrer lehramtlichen wie akademischen 
Theologie. Ist dieser Text nicht zuletzt ein 
herausragendes Beispiel für das Zusam-
menspiel wissenschaftlicher Reflexion und  
deren lehramtlicher Rezeption. Genese  
und Geltung dieses Dokuments hat der 
Linzer Fundamentaltheologe Hanjo Sau-
er1 in seiner umfangreichen Habilitations-
schrift „Erfahrung und Glaube“ 1993 vor-
gelegt. Einige Jahrzehnte später, angesichts 
der gravierenden Transformationsprozesse 
der katholischen Kirche, lohnt ein neuer-
licher Blick auf dieses Fundament kirchli-
cher Lehre.

1	 Biografische Ouvertüre

Die Bedeutung des Zweiten Vatikanischen 
Konzils für die Kirche des 20. Jahrhunderts 
ist unbestritten; sich mit dessen Texten als 
Grundlage heutiger theologischer Leh-
re und gar Forschung systematisch ausei-
nanderzusetzen eher selten. Es ist das Ver-

dienst des Würzburger Fundamentaltheo-
logen Elmar Klinger, das Zweite Vatikani-
sche Konzil in seiner Gesamtprogramma-
tik schon seit dem Beginn seiner Lehr- und 
Forschungstätigkeit in Würzburg 1976 ver-
deutlicht zu haben. Aus dieser Tradition 
speist sich ein Teil des Denkens von Han-
jo Sauer, denn der Untertitel von dessen 
Habilitationsschrift „Erfahrung und Glau-
be“ heißt nicht von ungefähr „Die Begrün-
dung des pastoralen Prinzips durch die Of-
fenbarungskonstitution des II. Vatikani-
schen Konzils“2. Das pastorale Prinzip als 
Schlüssel der kirchlichen Dogmatik kon-
zeptionell aufzuzeigen ist ein Grundanlie-
gen der Konzilsinterpretation von Elmar 
Klinger. Damit ging dieser auch einen pro-
grammatischen Schritt über das Denken 
seines Lehrers Karl Rahner hinaus. Dessen 
Konzilsunterlagen, die Klinger von Rah-
ner überlassen worden waren, hatte Han-
jo Sauer während seiner Habilitationspha-
se mit großer Akribie archivarisch aufbe-
reitet. Die von Hanjo Sauer und dem Ver-
fasser dieses Beitrags herausgegebene Fest-
schrift zur Emeritierung Klingers trägt da-
her profiliert den Titel „Glaube in der Welt 
von heute“3, denn die Pastoralkonstitution 

ThPQ 169 (2021), 302 –313



Franz el Verbum der das unausgeschöpfte Potenzial lehramtlicher Theologie 3(}

„Gaudium el C6  spes positionlert konzeptio- cher den Paradoxien der Wissenschafts-
nell Cdieses pastorale Prinzip.“ geschichte, Class der ntellektuelle Spürsinn

In der Juristischen Auseinanderset- Schupps, die Denkmuster der TankIur-
ZUNS den Konzilsnachlass VO  b Karl ter Schule aufzugreifen, sich In umgekehr-
Rahner zwischen dem Jesuitenorden und ter e1Ise heute bestätigt. Der religiös
Elmar Klinger hat an]o Sauer einen Kom- musikalische Grofßmeister der kritischen
PrOomiI1Sss vermuittelt. DIes ist nicht 1I1- Theorie hat 2019 e1in welteres ODUS 1NAS-
derlich. doch der Begriff Vermluitt- 1U veröffentlicht, Clas die Frage des Ver-
lung schon 1M 1te. der Dissertation VO  b hältnisses VO  b Glauben und Wissen phi-
an]o Sauer bel Tanz Schupp In Inns- losophiegeschichtlich In den Mittelpunkt
bruck. essen rühere und auch nachhal- rückt. Und Cdieses Interesse lässt sich sicher
tige Bedeutung für Clas Denken VO  u Han- nicht 1Ur auf Clas er VO  b Jurgen Haber-
JO Sauer bildet Cie zwelıte wichtige Traditi- I1las zurückführen, ist doch der TOM1-

VO  b dessen eigener theologischen Refle- aber sicher nicht der eINZISE Sa-
X10 DIe lebenslange Loyalität Han]o Sau- kulare philosophische Zeitgenosse, den Clas

ema Glaube derzeit umtreibt.®CIS diesem frühen theologischen Leh-
Ter ist beeindruckend DIe Würzburger Fa- arum Cie transzendentale Theologie
kultät erscheint angesichts der Kontrover- Karl Rahners sich durchsetzen konnte, Cie
SCI1 der 1970er-Jahre den nachmeta- kritische Theologie Tanz Schupps nicht,
physischen Entwurf Schupps, dessen PIO- hat Schupp ZU. 100 Geburtstag VO  b Rah-
vokative Singularität In der scholastischen NCr bel einem Vortrag hier In 117 be-
Diskursftormation des Jesuitenordens AaUS$S wertet „ES ging darum, In neuscholasti-
heutiger 1C. der eine theologische Aus- schem (jewand Cie Neuscholastik über-
einandersetzung mıt nachmetaphysischen winden. DIes War eine geistesgeschichtlich
Provokationen doch weitgehend selbst- ebenso WwIe kirchlich-strategisch eniale
verständlich geworden 1st, In den 1980er- KONzeptlon. C Dass Cie esulten Karl Rah-
Jahren doch als e1in Hort nachkonziliarer NCr und Tanz Schupp sich ach dem KOon-
Einheitlichkeit. Selbstverständlic WUT - 711 1eselDe theologische Grundsatz-
den Jene NEeEUCIEN wissenschafts-, sprach- problematik nämlich Clas Verhältnis VO  b

und handlungstheoretischen Ansätze CA1S- Theorie und TYaxXIls, VO  b Dogma und Pas-
kutiert, Cie zehn re Tanz Schupp toral bemühten, dokumentiert Jene SC
den Lehrstuhl gekostet en Es gehört 61- mMelInsame Vorlesung ZU. Offenbarungs-

Der Pastoralkonstitution hat sich Hans-Joachim Sander, eın welterer chüler Elmar Klingers,
ın selner 1997 abgeschlossenen, bisher unveröffentlichten Habilitationsschrift gewidmet. Vel.
dazu uch Hans-Joachim Sander, Theologischer KOommentar ZuUu!r Pastoralkonstitution über die
Kirche ın der Welt VOo  3 heute Gaudium e{ SDCS, 1n eier Hünermann / Bernd Jochen Hilherath
(Ho.) Herders theologischer KOommentar zu /welten Vatikanischen Konzil. Band 4, Freiburg

Br -—-Basel-Wien 2005, 58 XO
Vgl anjo Sauer, Ferment der Vermittlung. /Zum Theologiebegrift bei Franz VOo  3 Baader, (3OL-
tingen 1977
Vgl Jurgen Habermas, uch 1n€e Geschichte der Philosophie. Bände, Berlin 2019; ber uch

Andreas Kemmerling, Glauben. SSay über einen Begrift, Frankfurt Maın 2017; Volker
Gerhardt, Glauben un: WiIlssen: Eın notwendiger Zusammenhang, Stuttgart 2016
Franz Schupp, Der geistesgeschichtliche (Jrt der Theologie VOo  3 arl Rahner, 1n Theologisch-
praktische Quartalschrift 1572 2004), /4; hier
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„Gaudium et spes“ positioniert konzeptio-
nell dieses pastorale Prinzip.4

In der juristischen Auseinanderset-
zung um den Konzilsnachlass von Karl 
Rahner zwischen dem Jesuitenorden und 
Elmar Klinger hat Hanjo Sauer einen Kom-
promiss vermittelt. Dies ist nicht verwun-
derlich. Steht doch der Begriff Vermitt-
lung schon im Titel der Dissertation von 
Hanjo Sauer bei Franz Schupp in Inns-
bruck.5 Dessen frühere und auch nachhal-
tige Bedeutung für das Denken von Han-
jo Sauer bildet die zweite wichtige Traditi-
on von dessen eigener theologischen Refle-
xion. Die lebenslange Loyalität Hanjo Sau-
ers zu diesem frühen theologischen Leh-
rer ist beeindruckend. Die Würzburger Fa-
kultät erscheint angesichts der Kontrover-
sen der 1970er-Jahre um den nachmeta-
physischen Entwurf Schupps, dessen pro-
vokative Singularität in der scholastischen 
Diskursformation des Jesuitenordens aus 
heutiger Sicht, der eine theologische Aus-
einandersetzung mit nachmetaphysischen 
Provokationen doch weitgehend selbst-
verständlich geworden ist, in den 1980er-
Jahren doch als ein Hort nachkonziliarer 
Einheitlichkeit. Selbstverständlich wur-
den jene neueren wissenschafts-, sprach- 
und handlungstheoretischen Ansätze dis-
kutiert, die zehn Jahre zuvor Franz Schupp 
den Lehrstuhl gekostet haben. Es gehört si-

4	 Der Pastoralkonstitution hat sich Hans-Joachim Sander, ein weiterer Schüler Elmar Klingers, 
in seiner 1997 abgeschlossenen, bisher unveröffentlichten Habilitationsschrift gewidmet. Vgl. 
dazu auch Hans-Joachim Sander, Theologischer Kommentar zur Pastoralkonstitution über die 
Kirche in der Welt von heute Gaudium et spes, in: Peter Hünermann / Bernd Jochen Hilberath 
(Hg.) Herders theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Band 4, Freiburg 
i. Br.–Basel–Wien 2005, 581–  886.

5	 Vgl. Hanjo Sauer, Ferment der Vermittlung. Zum Theologiebegriff bei Franz von Baader, Göt-
tingen 1977.

6	 Vgl. Jürgen Habermas, Auch eine Geschichte der Philosophie. 2 Bände, Berlin 2019; aber auch 
u. a. Andreas Kemmerling, Glauben. Essay über einen Begriff, Frankfurt am Main 2017; Volker 
Gerhardt, Glauben und Wissen: Ein notwendiger Zusammenhang, Stuttgart 2016.

7	 Franz Schupp, Der geistesgeschichtliche Ort der Theologie von Karl Rahner, in: Theologisch-
praktische Quartalschrift 152 (2004), 61– 74; hier: 69.

cher zu den Paradoxien der Wissenschafts-
geschichte, dass der intellektuelle Spürsinn 
Schupps, die Denkmuster der Frankfur-
ter Schule aufzugreifen, sich in umgekehr-
ter Weise heute bestätigt. Der religiös un-
musikalische Großmeister der kritischen 
Theorie hat 2019 ein weiteres opus mag-
num veröffentlicht, das die Frage des Ver-
hältnisses von Glauben und Wissen phi-
losophiegeschichtlich in den Mittelpunkt 
rückt. Und dieses Interesse lässt sich sicher 
nicht nur auf das Alter von Jürgen Haber-
mas zurückführen, ist er doch der Promi-
nenteste, aber sicher nicht der einzige sä-
kulare philosophische Zeitgenosse, den das 
Thema Glaube derzeit umtreibt.6

Warum die transzendentale Theologie 
Karl Rahners sich durchsetzen konnte, die 
kritische Theologie Franz Schupps nicht, 
hat Schupp zum 100. Geburtstag von Rah-
ner bei einem Vortrag hier in Linz so be-
wertet: „Es ging darum, in neuscholasti-
schem Gewand die Neuscholastik zu über-
winden. Dies war eine geistesgeschichtlich 
ebenso wie kirchlich-strategisch geniale 
Konzeption.“7 Dass die Jesuiten Karl Rah-
ner und Franz Schupp sich nach dem Kon-
zil um dieselbe theologische Grundsatz-
problematik – nämlich das Verhältnis von 
Theorie und Praxis, von Dogma und Pas-
toral – bemühten, dokumentiert jene ge-
meinsame Vorlesung zum Offenbarungs-
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begriff, welche die beiden Linzer Systema- N1s wird eine heilsgeschichtliche Diskurs-
formation lehramtlic. etabliert, für Cie dastiker Walter aberger und an]o Sauer In

„Vermittlung 1M Fragment” herausgegeben veränderte Verständnis VO  b Offenbarung
haben.® als kommunikationstheroetisch-partizipa-

DIe Offenbarungskonstitution des WEeI- t1ves Geschehen In Wort und Tat grund-
ten Vatikanischen Konzils begründet clas legend ist. Es ist bis heute nicht durchge-
pastorale Prinzıp. DIes ist clas ema VO  u hend gelungen, e1in diesem Verständnis SC

mäßes kirchliches DISpOsIitiv etablieren,„Erfahrung und Glaube”, clas an]o Sauer
aufgewiesen hat. In der Offenbarungskon- vielmehr besteht Clas mıt Kalner Bucher SC
stıtution mıt ihrer lehramtlichen Theologie sprochen „DIspOsItIV der Dauer“ struktu-
ijeg e1in unausgeschöpftes Potenzial, Clas CS rell welter und macht zunehmend Proble-
och en gilt, die ese dieses Bel- nicht erst se1it dem Missbrauchsskan-

clal. Manche wünschen sich ZW ar erDIes soll Zzwel Beispielen erläu-
tert werden: dem Stellenwert des pastora- nicht 1Ur eine Wiederbelebung der 110-
len NNZIPS selbst und der Frage ach den sophie und der Theologie der Vorzeilt, SO1I1-

JTrägern und dem modus operandı kirchli- dern auch der lturgle der Vorzeıt ıne
cher Lehrentwicklung. lehramtliche Aasıls hierfür gibt C4 se1it dem

/welten Vatikanischen Konzil jedoch nicht
mehr. Es gehört ZUFK Aufgabe der Theolo-

Der Stellenwer gle, die Lehramtlichkeit der Theologie
des Dastoralen FINZIPS des /weiten Vatikanischen Konzils, M1Lun-

ter auch Clas Lehramt selbst SseINe e1gE-
Aus 1C. des Verfassers gehört C4 ZU. Nen lehramtlichen Vorgaben, erinnern
Kalros des /welten Vatikanischen Kon- Unbestritten ist der Beıltrag Karl Rah-
zils, dass dieses AaUS$S dem konkreativen Zu- CI$s ZU. /welten Vatikanischen Konzil,
sammenspiel VO  b wissenschaftlich-theolo- insbesondere ZUFK Entstehung der Of{ftenba-
ischer Reflexion, Einsicht und Entschei- rungskonstitution. Zur (Jenese dieses Do-
dung des kirchlichen Lehramts und nicht kuments gehört Jener mıt Joseph RKatzın-

VEISCSSCH der Taxls der kirchlichen Be- sCcCI verfasste berühmte ext ber „DIe Of-
des Jahrhunderts hervorge- fenbarung (‚ottes und des Menschen In Je

SU$S Christus”, der erstmals mıt einer deut-SaNsScCH ist. Das Konzil gibt eine mehr als
100 re geltende lehramtliche Tradition schen Übersetzung In der 19854 VO  b Elmar
die Neuscholastik auf. ach einem STa- Klinger und Klaus Wittstadt herausgege-
tischen Zweistockwerke-Denken VO  b Na- benen Festschrift für Karl Rahner „CGlau-
tur und Übernatur mıt einem instrukti- be 1M Proze{fs“” publiziert wurde.? DIe FOr-
onstheoretischen Offenbarungsverständ- schung VO  b an]o Sauer „Del verbum“

Vgl /Zum Begriff „Offenbarung”. (eMeINsameE Vorlesung VOo  3 Franz Schupp Uun: arl Rahner
1mmM Wıntersemester 972/73, 1N: Walter Raberger/ anjo Sauer (He.) Vermittlung 1mmM ragment.
Franz Schupp als Lehrer der Theologie, Regensburg 2003, 7}1 1—-270(} Eıne dem Anliegen Franz
Schupps verpflichtete Theologie findet sich uch 1n Walter Raberger, Eıne kritische Dogmatik.
Ausgewählte Iraktate ın Vorlesungsform, L1inz 2019
YVes CONngar, Erinnerung 1n€e Episode auf dem I{ Vatikanischen Konzil. Anhang: /wel
Schema-Entwürfe, 1n Elmar Klinger / KTaus Wittstadt (Ho.) Glaube 1mmM Prozefs. C'hristsein nach
dem I{ Vatikanum. Fur arl Rahner, Freiburg BKr. _Basel-Wien 1984, 7 64, bes 353
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begriff, welche die beiden Linzer Systema-
tiker Walter Raberger und Hanjo Sauer in 
„Vermittlung im Fragment“ herausgegeben 
haben.8

Die Offenbarungskonstitution des Zwei- 
ten Vatikanischen Konzils begründet das 
pastorale Prinzip. Dies ist das Thema von 
„Erfahrung und Glaube“, das Hanjo Sauer 
aufgewiesen hat. In der Offenbarungskon-
stitution mit ihrer lehramtlichen Theologie 
liegt ein unausgeschöpftes Potenzial, das es 
noch zu heben gilt, so die These dieses Bei-
trags. Dies soll an zwei Beispielen erläu-
tert werden: dem Stellenwert des pastora-
len Prinzips selbst und der Frage nach den 
Trägern und dem modus operandi kirchli-
cher Lehrentwicklung.

2	 Der Stellenwert  
des pastoralen Prinzips

Aus Sicht des Verfassers gehört es zum 
Kairos des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils, dass dieses aus dem konkreativen Zu-
sammenspiel von wissenschaftlich-theolo-
gischer Reflexion, Einsicht und Entschei-
dung des kirchlichen Lehramts und nicht 
zu vergessen der Praxis der kirchlichen Be-
wegungen des 20. Jahrhunderts hervorge-
gangen ist. Das Konzil gibt eine mehr als 
100 Jahre geltende lehramtliche Tradition –  
die Neuscholastik – auf. Nach einem sta-
tischen Zweistockwerke-Denken von Na-
tur und Übernatur mit einem instrukti-
onstheoretischen Offenbarungsverständ-

8	 Vgl. Zum Begriff „Offenbarung“. Gemeinsame Vorlesung von Franz Schupp und Karl Rahner 
im Wintersemester 1972/73, in: Walter Raberger / Hanjo Sauer (Hg.), Vermittlung im Fragment. 
Franz Schupp als Lehrer der Theologie, Regensburg 2003, 211–  270. Eine dem Anliegen Franz 
Schupps verpflichtete Theologie findet sich auch in: Walter Raberger, Eine kritische Dogmatik. 
Ausgewählte Traktate in Vorlesungsform, Linz 2019.

9	 Yves Congar, Erinnerung an eine Episode auf dem II. Vatikanischen Konzil. Anhang: Zwei 
Schema-Entwürfe, in: Elmar Klinger / Klaus Wittstadt (Hg.), Glaube im Prozeß. Christsein nach 
dem II. Vatikanum. Für Karl Rahner, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 1984, 22 – 64, bes. 33 – 50.

nis wird eine heilsgeschichtliche Diskurs-
formation lehramtlich etabliert, für die das 
veränderte Verständnis von Offenbarung 
als kommunikationstheroetisch-partizipa-
tives Geschehen in Wort und Tat grund-
legend ist. Es ist bis heute nicht durchge-
hend gelungen, ein diesem Verständnis ge-
mäßes kirchliches Dispositiv zu etablieren, 
vielmehr besteht das mit Rainer Bucher ge-
sprochen „Dispositiv der Dauer“ struktu-
rell weiter und macht zunehmend Proble-
me, nicht erst seit dem Missbrauchsskan-
dal. Manche wünschen sich zwar daher 
nicht nur eine Wiederbelebung der Philo-
sophie und der Theologie der Vorzeit, son-
dern auch der Liturgie der Vorzeit. Eine 
lehramtliche Basis hierfür gibt es seit dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil jedoch nicht 
mehr. Es gehört zur Aufgabe der Theolo-
gie, an die Lehramtlichkeit der Theologie 
des Zweiten Vatikanischen Konzils, mitun-
ter auch das Lehramt selbst an seine eige-
nen lehramtlichen Vorgaben, zu erinnern.

Unbestritten ist der Beitrag Karl Rah-
ners zum Zweiten Vatikanischen Konzil, 
insbesondere zur Entstehung der Offenba-
rungskonstitution. Zur Genese dieses Do-
kuments gehört jener mit Joseph Ratzin-
ger verfasste berühmte Text über „Die Of-
fenbarung Gottes und des Menschen in Je-
sus Christus“, der erstmals mit einer deut-
schen Übersetzung in der 1984 von Elmar 
Klinger und Klaus Wittstadt herausgege-
benen Festschrift für Karl Rahner „Glau-
be im Prozeß“ publiziert wurde.9 Die For-
schung von Hanjo Sauer zu „Dei verbum“ 
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findet hier ihren ersten literarischen Nle- bald hat Cie KONnzeption dieses Bandes 1M
derschlag und zeigt den Paradigmenwech- Rahmen der Joseph-Ratzinger Gastprofes-
se] 1M Verständnis VO  u Offenbarung auf, SUr 2015 In Regensburg entwickelt. Es enNT-
den Clas /weilte Vatikanische Konzil voll- sicher nicht einer gewIlissen Ironlıe

hat.!9 Elmar ingers eigener Bel- der Geschichte, Class dieser aps ened1i
Lrag darın macht eullich, Class der Rah- XVI gewidmete Band etwa den Begriff der
ner/Ratzinger- lext nicht 1Ur für Cie (Jene- Ekklesiogenese VO  b Leonardo Boff stark

VO  u „Del verbum.”, sondern auch für Cie macht, der In den 1980er-Jahren ZU. KOon-
Entstehung der Pastoralkonstitution „Cau- flikt mıt der Glaubenskongregation SC
Adi1um el ‚C6  spes mıt dem ersten Kapitel ber hatte.
Cie göttliche erufung des Menschen ma{fß- e0ozıtiert Jenen berühmten Pas-
eblich WAar.  11 SU$S AaUs der italienischen Fassung der Er-

DIe systematische Leitlinie der Nntier- öffnungsrede VO  b aps Johannes
pretation des /welten Vatikanischen KOon- „Gaudet ecclesia der Cie pastora-
zils 1M Gefolge VO  b Elmar Klinger ist er le Leitidee des Papstes für Clas Konzil bein-
Cie (;esamtprogrammatik der Texte und haltet. „‚DIiese sichere und beständige Leh-
insbesondere der darın bekundete wech- I1US$S erforscht werden, WwI1Ie C4

selseitige Zusammenhang VO  b Dogma- Cie Forschungsmethoden und Cie Darstel-
tik und Pastoral. Das Konzil als (‚esamt- Jungsweisen des modernen Denkens VCI-

ist aufßerhalb der Klingerschule angen. Denn Anderes ist Cie Sub-
erst In Jungerer e1it In den Fokus der AÄAr- unNnseIer verehrenden Lehre,
beiten ZU. Konzil erückt. Herders theo- WwI1Ie S1E 1M Depositum enthalten ist, und
logischer ommentar ZU. /welten Valtı- etwas Anderes ist Cie Formulierung, Cie
kanischen Konzil, erschienen anlässlich IHNan ihr gibt; eine Formulierung, Cie sich
des 50jährigen Abschlusses des Konzils der Orm nach und In ihren Proportionen
2005, ist och Sahnz einer Hermeneutik nach den Notwendigkeiten e1ines DaSstora-
der Einzeltexte Orlentliert len Lehramtes und e1nNes pastoralen StHiles

Exemplarisc. für eine NEeUEIEC inter- richten MUSS.  «12 e0o sieht 1M O-
textuelle Konzilsinterpretation ist das Den- ralen Prinziıp Cie „zukunftsweisende Ant-
ken VO  b Christoph e0o 2018 hat der wort  C6 des /welten Vatikanischen Konzzils.
In arls ogmati und Fundamentaltheo- „Der Knotenpunkt der Pastoralität ist Cie
ogie ehrende Jesuıt den Band „Christen- VO Konzil nicht mehr explizit hergestell-
iu  3 als Stil. Fur e1in zeitgemäßes auDens- Beziehung zwischen der Offenbarungs-
verständnis In Europa’ veröffentlich Da- konstitution Dei verbum und der asTlO-
mıt ist Selin Denken, clas In umfangreichen ralkonstitution Gaudium ef spes. Theo-

bald macht damıit den konstitutiven /Zu-französischen Büchern vorliegt, erstmals
einer breiteren deutschsprachigen Of- sammenhang der beiden onstıtutionen
fentlichkeit zugänglich geworden. Theo- eullich, der In NEeUCIEN Beliträgen ZUFK Of-

Vgl anjo Sauer, Von den „Quellen der Offenbarung” ZuUuU!T „Offenbarung selbst‘  n 1N: eb: 514 —
545

11 Vgl Elmar Klinger, Der Glaube des Konzils. E1ın dogmatischer Fortschritt, 1N: eb: 615626
/itlert nach: Christoph eobald, C'hristentum als Stil Fur eın zeitgemälses Glaubensverständnis
ın Europa, Freiburg Br -Basel-Wien 2018, (Hervorhebungen VOo  3 Theobald).
Ebd., 55
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findet hier ihren ersten literarischen Nie-
derschlag und zeigt den Paradigmenwech-
sel im Verständnis von Offenbarung auf, 
den das Zweite Vatikanische Konzil voll-
zogen hat.10 Elmar Klingers eigener Bei-
trag darin macht deutlich, dass der Rah-
ner/Ratzinger-Text nicht nur für die Gene-
se von „Dei verbum“, sondern auch für die 
Entstehung der Pastoralkonstitution „Gau-
dium et spes“ mit dem ersten Kapitel über 
die göttliche Berufung des Menschen maß-
geblich war.11

Die systematische Leitlinie der Inter-
pretation des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils im Gefolge von Elmar Klinger ist daher 
die Gesamtprogrammatik der Texte und 
insbesondere der darin bekundete wech-
selseitige Zusammenhang von Dogma-
tik und Pastoral. Das Konzil als Gesamt-
programm ist außerhalb der Klingerschule 
erst in jüngerer Zeit in den Fokus der Ar-
beiten zum Konzil gerückt. Herders theo-
logischer Kommentar zum Zweiten Vati-
kanischen Konzil, erschienen anlässlich 
des 50jährigen Abschlusses des Konzils 
2005, ist noch ganz an einer Hermeneutik 
der Einzeltexte orientiert.

Exemplarisch für eine neuere inter-
textuelle Konzilsinterpretation ist das Den-
ken von Christoph Theobald. 2018 hat der 
in Paris Dogmatik und Fundamentaltheo-
logie lehrende Jesuit den Band „Christen-
tum als Stil. Für ein zeitgemäßes Glaubens-
verständnis in Europa“ veröffentlicht. Da-
mit ist sein Denken, das in umfangreichen 
französischen Büchern vorliegt, erstmals 
einer breiteren deutschsprachigen Öf-
fentlichkeit zugänglich geworden. Theo-

10	 Vgl. Hanjo Sauer, Von den „Quellen der Offenbarung“ zur „Offenbarung selbst“, in: ebd., 514  – 
545.

11	 Vgl. Elmar Klinger, Der Glaube des Konzils. Ein dogmatischer Fortschritt, in: ebd., 615 –  626.
12	 Zitiert nach: Christoph Theobald, Christentum als Stil. Für ein zeitgemäßes Glaubensverständnis 

in Europa, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2018, 34 (Hervorhebungen von Theobald).
13	 Ebd., 35.

bald hat die Konzeption dieses Bandes im 
Rahmen der Joseph-Ratzinger Gastprofes-
sur 2015 in Regensburg entwickelt. Es ent-
behrt sicher nicht einer gewissen Ironie 
der Geschichte, dass dieser Papst Benedikt 
XVI. gewidmete Band etwa den Begriff der 
Ekklesiogenese von Leonardo Boff stark 
macht, der in den 1980er-Jahren zum Kon-
flikt mit der Glaubenskongregation ge-
führt hatte.

Theobald zitiert jenen berühmten Pas-
sus aus der italienischen Fassung der Er-
öffnungsrede von Papst Johannes XXIII. 
„Gaudet mater ecclesia“, der die pastora-
le Leitidee des Papstes für das Konzil bein-
haltet. „Diese sichere und beständige Leh-
re […] muss so erforscht werden, wie es 
die Forschungsmethoden und die Darstel-
lungsweisen des modernen Denkens ver-
langen. Denn etwas Anderes ist die Sub-
stanz unserer zu verehrenden Lehre, so 
wie sie im Depositum enthalten ist, und 
etwas Anderes ist die Formulierung, die 
man ihr gibt; eine Formulierung, die sich 
der Form nach und in ihren Proportionen 
nach den Notwendigkeiten eines pastora-
len Lehramtes und eines pastoralen Stiles 
richten muss.“12 Theobald sieht im pasto-
ralen Prinzip die „zukunftsweisende Ant-
wort“ des Zweiten Vatikanischen Konzils. 
„Der Knotenpunkt der Pastoralität ist die 
vom Konzil nicht mehr explizit hergestell-
te Beziehung zwischen der Offenbarungs-
konstitution Dei verbum und der Pasto-
ralkonstitution Gaudium et spes.“13 Theo-
bald macht damit den konstitutiven Zu-
sammenhang der beiden Konstitutionen 
deutlich, der in neueren Beiträgen zur Of-
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fenbarungskonstitution insbesondere 1M and Cie Kirche aufgeschreckt. Entspre-
Oommentar VO  b Helmut Hoping chende NEeEUEIEC empirische tudien lassen

sich zuhauf finden, Cie den VO  b e0oausgeblendet €e1|
e0o zıtiert „Gaudium el C6  spes gewählten Begriff der Exkulturation stat1ıs-

„Vom Beginn ihrer Geschichte (ab IN1- tisch belegen.
10 SUUE historiae) hat S1E |die Kirche nam- Ohne Karl Rahner und Se1In KOonzept
lich gelernt, Cie Botschaft Christi mıt Hil- des übernatürlichen Existentials NECNNEN,

macht e0o eullich, Cdlass refe der egriffe und prachen der verschie-
denen Völker auszudrücken, und hat über- ach dem /weiten Vatikanischen Konzil
Cles versucht, ebendiese Urc Cie WelIls- gesichts der nachmetaphysischen eraus-
heit der Philosophen erhellen dem forderungen, Religionspluralismus, Oko-
Zweck nämlich, Clas Evangelium ogie und Transhumanismus, ein christli-
ohl dem Fassungsvermögen er als auch cher UmMaAanısmuUs nicht mehr greift und
den Erfordernissen der Gebildeten, SsOweIlt damıt auch Clas pastorale Prinzıip hiın e1-
CS ANSCHNESSCH WAal, ANZUDASSCH. 1ese All- 1E phänomenologisch stilistischen AÄn-

Predigt (accomodata praedicatio) Salz weiterentwickelt werden I1USS Im
des geoffenbarten Wortes I1US$S TELNC Zentrum SEINES Ansatzes steht einerseIlts

Ciee1in (GJesetz er Evangelisation (Tex OIMMNMNIS Unterscheidung VOoO  b Lebensglau-
evangelizationis) bleiben.“ Mıt diesem (Je- ben und christlichem Glauben und ande-
Sseiz der Evangelisation sieht e0o e1in rerseIlmts Clas Konzept eiliger (jastfreund-
hermeneutisches, kontextgebundenes und schaft als Leitidee einer M1SS1ONAF1-
prozessurales Glaubensverständnis also schen 1sS10N, Cie Clas Werden der Kirche
die ese VO  u der Inkulturation des (jlau- VO Missionsdekret 35 gentes” her enTt-
bens auf dem Konzil lehramtlich e1InN- wickelt. eo sieht Parallelen zwischen
eführt. Er kritisiert ıIn der zugeordneten der heutigen Situation der Exkulturation
Fuflsnote verhalten die Kritik VO  b Joseph des auDens und der Situation Beginn
Ratzınger / ened1i XVI dieser nkul- der Kirche bei Paulus. Der Verzicht auf Cle
turationsthese.!> Beschneidung als dem Jüdischen Identitäts-

Um Cie Situation des christlichen (jlau- marker SCHIeC.  1ın ermöglicht Cie Heiden-
bens In Europa heute bestimmen, wählt M1SS1ION. Überträgt IHNan dlesen Gedanken-
e0o den drastischen Begriff der EX- Sahg Theobalds Cie Gegenwart, stellt
kulturation. Europa steht VOLr der Situation, sich Cie Frage ach den römisch-katholi-
dass Cie kulturelle Tradition des christli- schen Identitätsmarkern, Cle gegebenenfalls
chen auDens zunehmend verschwindet. ZUFK Disposition stehen, Cle Inkulturati-
1ese provokante ese ist sicherlich dem des auDens global, angesichts Sse1INer
französischen Hintergrund Theobalds SC Exkulturation In Europa besonders
ScChulde on In den 1940er-Jahren hat den Vorzeichen eiINes „säkularen Zeitalters”
eine Studcie ber Frankreich als 1SS10NS- Charles Taylor) ermöglichen.

Vgl Helmut HMoping, Theologischer Kommentar ZUrT! Dogmatischen Konstitution über Cdie gOott-
liche Offenbarung ID Verbum, 1N: eier Hünermann / Bernd Jochen Hilherath (Ho.) Herders
theologischer Kommentar zu / weiten Vatikanischen Konzil. Band 3, Freiburg i. Br —-Basel—
Wiıen 2005, 6955831
/itiert nach: Christoph eobald, C'hristentum als Stil S Anm 12), 364 (Hervorhebungen VO  3

TIheobald).
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fenbarungskonstitution – insbesondere im 
Kommentar von Helmut Hoping – sonst 
ausgeblendet bleibt.14

Theobald zitiert „Gaudium et spes“ 44: 
„Vom Beginn ihrer Geschichte an (ab ini-
tio suae historiae) hat sie [die Kirche näm-
lich] gelernt, die Botschaft Christi mit Hil-
fe der Begriffe und Sprachen der verschie-
denen Völker auszudrücken, und hat über-
dies versucht, ebendiese durch die Weis-
heit der Philosophen zu erhellen: zu dem 
Zweck nämlich, um das Evangelium so-
wohl dem Fassungsvermögen aller als auch 
den Erfordernissen der Gebildeten, soweit 
es angemessen war, anzupassen. Diese an-
gepasste Predigt (accomodata praedicatio) 
des geoffenbarten Wortes muss freilich 
ein Gesetz aller Evangelisation (lex omnis 
evangelizationis) bleiben.“ Mit diesem Ge-
setz der Evangelisation sieht Theobald ein 
hermeneutisches, kontextgebundenes und 
prozessurales Glaubensverständnis – also 
die These von der Inkulturation des Glau-
bens – auf dem Konzil lehramtlich ein-
geführt. Er kritisiert in der zugeordneten 
Fußnote 47 verhalten die Kritik von Joseph 
Ratzinger / Benedikt XVI. an dieser Inkul-
turationsthese.15

Um die Situation des christlichen Glau-
bens in Europa heute zu bestimmen, wählt 
Theobald den drastischen Begriff der Ex-
kulturation. Europa steht vor der Situation, 
dass die kulturelle Tradition des christli-
chen Glaubens zunehmend verschwindet. 
Diese provokante These ist sicherlich dem 
französischen Hintergrund Theobalds ge-
schuldet. Schon in den 1940er-Jahren hat 
eine Studie über Frankreich als Missions-

14	 Vgl. Helmut Hoping, Theologischer Kommentar zur Dogmatischen Konstitution über die gött-
liche Offenbarung Dei Verbum, in: Peter Hünermann / Bernd Jochen Hilberath (Hg.), Herders 
theologischer Kommentar zum Zweiten Vatikanischen Konzil. Band 3, Freiburg i. Br.–Basel–
Wien 2005, 695 – 831.

15	 Zitiert nach: Christoph Theobald, Christentum als Stil (s. Anm. 12), 364 (Hervorhebungen von 
Theobald).

land die Kirche aufgeschreckt. Entspre-
chende neuere empirische Studien lassen 
sich zuhauf finden, die den von Theobald 
gewählten Begriff der Exkulturation statis-
tisch belegen.

Ohne Karl Rahner und sein Konzept 
des übernatürlichen Existentials zu nennen, 
macht Theobald deutlich, dass 50 Jahre 
nach dem Zweiten Vatikanischen Konzil an-
gesichts der nachmetaphysischen Heraus-
forderungen, Religionspluralismus, Öko- 
logie und Transhumanismus, ein christli-
cher Humanismus nicht mehr greift und 
damit auch das pastorale Prinzip hin zu ei-
nem phänomenologisch stilistischen An-
satz weiterentwickelt werden muss. Im  
Zentrum seines Ansatzes steht einerseits  
die Unterscheidung von Lebensglau-
ben und christlichem Glauben und ande-
rerseits das Konzept heiliger Gastfreund-
schaft als Leitidee einer neuen missionari-
schen Vision, die das Werden der Kirche 
vom Missionsdekret „Ad gentes“ her ent-
wickelt. Theobald sieht Parallelen zwischen 
der heutigen Situation der Exkulturation 
des Glaubens und der Situation am Beginn 
der Kirche bei Paulus. Der Verzicht auf die 
Beschneidung als dem jüdischen Identitäts-
marker schlechthin ermöglicht die Heiden-
mission. Überträgt man diesen Gedanken-
gang Theobalds in die Gegenwart, so stellt 
sich die Frage nach den römisch-katholi-
schen Identitätsmarkern, die gegebenenfalls 
zur Disposition stehen, um die Inkulturati-
on des Glaubens global, angesichts seiner 
Exkulturation in Europa besonders unter 
den Vorzeichen eines „säkularen Zeitalters“ 
(Charles Taylor) zu ermöglichen.
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Theobalds außerst interessanten AÄn- Konzis” In der Literaturliste Theobalds
salz welter entfalten, ist hier nicht Das pastorale Prinzıp wird auf dem

/weiten Vatikanischen Konzil eben nichtmöglich. Vor dem Hintergrund der Hra-
SC ach den unausgeschöpften Oltlenz1a- 1Ur als historische Keminiszenz die Ka-
len VO  b „De1l verbum“ ist jedoch die The- tholische Aktion eingeführt, sondern prin-

der historischen Bedingtheit des O- zipiell theologisch legitimiert. Es ist Aus-
ralen TINZ1Ips hinterfragen. eo TUC. des dogmatischen Fortschritts des

Konzzils. Fur alle, Cie sich der Konzilsinter-sieht dleses als eistung der Katholischen
Aktion 1M Jahrhundert Dass hier- pretation VO  b Elmar Klinger verpflichtet
bei aber eın formaler Geltungsanspruch wI1ssen, besteht diese prinzipielle uord-
besteht, der grundlegend das Theorie- nung.*® an]o Sauer hat Cles AaUSIUhrlic.
Praxis- Verhältnis widerspiegelt, wI1e Cdles In der historischen (Jenese der Of{ftenba-
signifikant für den philosophischen DIS- rungskonstitution WwI1Ie ıIn ihrer systemat1-
kurs der Moderne Ist, wird nicht esehen. schen Erschliefßung dargelegt. „DIe Kirche
DIe NeuJustierung des philosophischen hat e1in Prinzıp, VO  b dem S1€ ihr TIun und
Theorie-Praxis-Verhältnisses wird theo- ihre Sendung ableitet. 1eses Prinzıp ist
ogisch aufgegriffen ıIn einer wechselseiti- Cie Erfüllung des Heilsplanes Gottes, nam-
gCcmn Zuordnung VO  b Oogmati und Pas- ich der Evangelisierung der Welt. 1eses
toral,; wI1e S1€ In der berühmten Fufißnote Prinzıp ist e1in pastorales, weil CS grund-
ZUrr Überschrift VO „Gaudium el spes’ sätzlich ‚das Verhältnis der Kirche ZUFK Welt
euUlic. WITrd. „Obwohl die Pastoralkon- und den Menschen VO  b heute eIrı
stıitution Über die Kirche ıIn der Welt die- Wle Cie Pastoralkonstitution einen O-
SCI eit AaU$S Zzwel Teilen besteht, bildet S1€ ralen und einen dogmatischen Pol besitzt,
dennoch eın (janzes. ‚Pastoral‘ aber wird einen pastoralen, weil S1e die Kirche auf Cie
die onstıtution deswegen genannt, weil Konkretheit der Welt und der Menschen
S1€, auf Lehrprinzipien gestutzt, die Hal- VO  b heute hin auslegt, und einen ogma-
Lung der Kirche ZUrr Welt und den heu- tischen, weil S1€ sich In dieser Auslegung
tigen Menschen auszudrücken eaDs1ch3- nicht 1Ur auf Prinziplen der Lehre stutzt,
tigt Deswegen weder 1M ersten Teil sondern ıIn dieser Beziehung praktisch e1InN-
die pastorale Absicht och 1M zwelıten Teil löst, Was S1€ theoretisch VO  b sich behaup-
die lehrhafte Abs  ht.“ Lehrhafter Glaube tel, kann auch Cie Kirche selbst VO  u bei-

17und pastorale Erfahrung stehen ıIn einem den Polen her betrachtet werden.
korrelativen Verhältnis zueinander. Es DIe Korrelation VO  b Dogma und Pas-
geht eben mehr als einen pastoralen toral ist kein pragmatisches Zugeständnis
Stil. Es geht eine prinzipielle uord- der Kirche den säkularen „Zeitgeist‘,
NUunNng VO  b Dogma und Pastoral. sondern USAadruc. des universalen Heils-

Daher ist C4 nicht verwunderlich, dass willens (‚ottes (vgl. 2 Auf diese Of-
an]o Sauers Habilitationsschrift ‚Erfah- fenbarungstheologische Legitimation des
LUuNng und Glaube DIe Begründung des pastoralen TINZIpS hat an]o Sauer nach-
pastoralen TINZIpS Urc. Cie Offtenba- drücklich verwliesen. „Das Konzil begrün-
rungskonstitution des IL Vatikanischen det Cdileses pastorale Prinzıp nicht PFaßina-

Vgl 1wa Elmar Klinger, TMU Eiıne Herausforderung (,ottes. Der Glaube des Konzils Uun: Cdie
Befreiung des Menschen, Zürich 1990
anjo Sauer, Erfahrung Uun: Glaube S Anm 2) 4581
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Theobalds äußerst interessanten An-
satz weiter zu entfalten, ist hier nicht 
möglich. Vor dem Hintergrund der Fra-
ge nach den unausgeschöpften Potenzia-
len von „Dei verbum“ ist jedoch die The-
se der historischen Bedingtheit des pasto-
ralen Prinzips zu hinterfragen. Theobald 
sieht dieses als Leistung der Katholischen 
Aktion im 20. Jahrhundert an. Dass hier-
bei aber ein formaler Geltungsanspruch 
besteht, der grundlegend das Theorie-
Praxis-Verhältnis widerspiegelt, wie dies 
signifikant für den philosophischen Dis-
kurs der Moderne ist, wird nicht gesehen. 
Die Neujustierung des philosophischen 
Theorie-Praxis-Verhältnisses wird theo-
logisch aufgegriffen in einer wechselseiti-
gen Zuordnung von Dogmatik und Pas-
toral, wie sie in der berühmten Fußnote 
zur Überschrift von „Gaudium et spes“ 
deutlich wird. „Obwohl die Pastoralkon-
stitution ‚Über die Kirche in der Welt die-
ser Zeit‘ aus zwei Teilen besteht, bildet sie 
dennoch ein Ganzes. ‚Pastoral‘ aber wird 
die Konstitution deswegen genannt, weil 
sie, auf Lehrprinzipien gestützt, die Hal-
tung der Kirche zur Welt und zu den heu-
tigen Menschen auszudrücken beabsich-
tigt. Deswegen fehlt weder im ersten Teil 
die pastorale Absicht noch im zweiten Teil 
die lehrhafte Absicht.“ Lehrhafter Glaube 
und pastorale Erfahrung stehen in einem 
korrelativen Verhältnis zueinander. Es 
geht eben um mehr als einen pastoralen 
Stil. Es geht um eine prinzipielle Zuord-
nung von Dogma und Pastoral.

Daher ist es nicht verwunderlich, dass 
Hanjo Sauers Habilitationsschrift „Erfah-
rung und Glaube. Die Begründung des 
pastoralen Prinzips durch die Offenba-
rungskonstitution des II. Vatikanischen 

16	 Vgl. etwa Elmar Klinger, Armut. Eine Herausforderung Gottes. Der Glaube des Konzils und die 
Befreiung des Menschen, Zürich 1990.

17	 Hanjo Sauer, Erfahrung und Glaube (s. Anm. 2), 481.

Konzis“ in der Literaturliste Theobalds 
fehlt. Das pastorale Prinzip wird auf dem 
Zweiten Vatikanischen Konzil eben nicht 
nur als historische Reminiszenz an die Ka-
tholische Aktion eingeführt, sondern prin-
zipiell theologisch legitimiert. Es ist Aus-
druck des dogmatischen Fortschritts des 
Konzils. Für alle, die sich der Konzilsinter-
pretation von Elmar Klinger verpflichtet 
wissen, besteht diese prinzipielle Zuord-
nung.16 Hanjo Sauer hat dies ausführlich 
in der historischen Genese der Offenba-
rungskonstitution wie in ihrer systemati-
schen Erschließung dargelegt. „Die Kirche 
hat ein Prinzip, von dem sie ihr Tun und 
ihre Sendung ableitet. Dieses Prinzip ist 
die Erfüllung des Heilsplanes Gottes, näm-
lich der Evangelisierung der Welt. Dieses 
Prinzip ist ein pastorales, weil es grund-
sätzlich ‚das Verhältnis der Kirche zur Welt 
und zu den Menschen von heute‘ betrifft. 
Wie die Pastoralkonstitution einen pasto-
ralen und einen dogmatischen Pol besitzt, 
einen pastoralen, weil sie die Kirche auf die 
Konkretheit der Welt und der Menschen 
von heute hin auslegt, und einen dogma-
tischen, weil sie sich in dieser Auslegung 
nicht nur auf Prinzipien der Lehre stützt, 
sondern in dieser Beziehung praktisch ein-
löst, was sie theoretisch von sich behaup-
tet, so kann auch die Kirche selbst von bei-
den Polen her betrachtet werden.“17

Die Korrelation von Dogma und Pas-
toral ist kein pragmatisches Zugeständnis 
der Kirche an den säkularen „Zeitgeist“, 
sondern Ausdruck des universalen Heils-
willens Gottes (vgl. DV 2). Auf diese of-
fenbarungstheologische Legitimation des 
pastoralen Prinzips hat Hanjo Sauer nach-
drücklich verwiesen. „Das Konzil begrün-
det dieses pastorale Prinzip nicht pragma-
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tisch, sondern theologisch, indem CS Cie Tradition. Der Begriff der Tradition SC
Grundbeziehung VO  b (jott und Mensch In hört den römisch-katholischen Identi-
der dogmatischen onstıtution ber Cie tätsmarkern. DIe Tradition gewinnt In der
göttliche Offenbarung beschreibt. Das PaAS- nachreformatorischen Theologie eine der-
torale Prinzıp ist keine Erfindung der KIr- artıge Bedeutung, dass S1€ als zwelte eigen-
che, CS konstituilert S1e, weil Gott selbst ständige Quelle der Offenbarung gesehen,

ihr und Menschen handelt und In 24 1M neuscholastischen Kontext Cie In-
diesem Handeln sich selbst OlflenbDar DIe suffizienz der chrift gegenüber der Ira-
Entdeckung der Pastoral als Grundkatego- CAition behauptet wurde. Das zwelıte Kapı-
rıie der Kirche entspringt einer vertieften tel VO  b „Del verbum“ gibt diese Lehre VO  b

theologischen Besinnung, einer ‚dogmati- den ZwWweIl Quellen auf, WwI1Ie an]o Sauer auf-
schen Durchdringung der Voraussetzun- ezeigt hat. chrift und Tradition werden
sCcHh der Kirche selbst ‚und der Formung 1U  b CNS miteinander verbunden. Beide
des (Jewlssens In och größerer TIreue ZUTFK SamnımenNn bilden Clas Wort (jottes.
authentischen Lehre Fur Clas Traditionsverständnis des Wel-

DIe lehramtlichen Klärungen auf dem ten Vatikanischen Konzils ist VOTL em der
Konzil clas Verhältnis VO  u Dogma und Satz markant: „‚DIiese apostolische Über-
Pastoral en einer polaren wechsel- lieferung kennt In der Kirche dem
seltigen Verhältnisbestimmung VO  b Dog- Beistand des eiligen (jelstes einen Fort-

und Pastoral eführt. In dieser forma- schritt“ (DV Cie Übersetzung VO  b

len Zuordnung bleibt S1€ auch den Rahner/ Vorgrimmler 1M Kleinen Konzils-
heutigen nachmetaphysischen Vorausset- kompendium. In Herders theologischem

Oommentar ZU. /welten VatikanischenZUNSCH gültig und ist In ihrer Jragweite
och Jängst nicht ausgeschöpft. Der (jlau- Konzil wird diese Stelle folgendermaßen
be einer globalisierten Kirche ist 1M Pro- übersetzt: ‚DIiese Überlieferung, Cie VO  b

VÄHN Sse1iINer pastoralen Kontextualisierung. den Aposteln STamm L, entwickelt sich In
Dass diese Kontextualisierung ZUFK Diskus- der Kirche dem Beistand des Heili-
S10N VO  b grundsätzlichen Fragestellungen SCH (Gjelstes weiter.“ amı wird Überliefe-
mıt lehrhafter Absicht führen kann, hat LUuNng als e1in dynamisches prozessuales (Je-
Jungst Cie Synode AÄAmazonlen belegt. chehen angesehen und letztlich Clas Tadı-

tionsverständnis, Clas bereits In der UD1InN-
sCcCI Schule des Jahrhunderts entwickelt

DIT3 Bedeutung des wurde, lehramtlic. aufgenommen. Der
Glaubenssinns der Gläubigen Fortschritt DZw. Cie Weiterentwicklung der

Tradition wird pneumatologisch begrün-
Das Kapitel VO  u „Del verbum for- det. DIe Rede VO Fortschritt geht cdlavon
muliert Cie In Wort und Tat geschehende aUs, dass CS dogmatische Entwicklungen In
Selbstmitteilung (,ottes ZU. eil der Men- der Tradition der Kirche gibt amı stellt
schen und iefert damıit eine offenbarungs- sich Cie Frage ach den JTrägerinnen und
theologische Begründung des pastoralen Jrägern dieser doktrinären Entwicklung.
T1INZIpS. Das zwelıte Kapitel behandelt Cie Als Jräger Cdileses Fortschritts werden
Weitergabe der Offenbarung In chrift und Cie (;läubigen genannt und zwelıter Stel-

Ebd., 45877
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tisch, sondern theologisch, indem es die 
Grundbeziehung von Gott und Mensch in 
der dogmatischen Konstitution über die 
göttliche Offenbarung beschreibt. Das pas-
torale Prinzip ist keine Erfindung der Kir-
che, es konstituiert sie, weil Gott selbst so 
an ihr und am Menschen handelt und in 
diesem Handeln sich selbst offenbart. Die 
Entdeckung der Pastoral als Grundkatego-
rie der Kirche entspringt einer vertieften 
theologischen Besinnung, einer ‚dogmati-
schen Durchdringung‘ der Voraussetzun-
gen der Kirche selbst ‚und der Formung 
des Gewissens in noch größerer Treue zur 
authentischen Lehre‘.“18

Die lehramtlichen Klärungen auf dem 
Konzil um das Verhältnis von Dogma und 
Pastoral haben zu einer polaren wechsel-
seitigen Verhältnisbestimmung von Dog-
ma und Pastoral geführt. In dieser forma-
len Zuordnung bleibt sie auch unter den 
heutigen nachmetaphysischen Vorausset-
zungen gültig und ist in ihrer Tragweite 
noch längst nicht ausgeschöpft. Der Glau-
be einer globalisierten Kirche ist im Pro-
zess seiner pastoralen Kontextualisierung. 
Dass diese Kontextualisierung zur Diskus-
sion von grundsätzlichen Fragestellungen 
mit lehrhafter Absicht führen kann, hat 
jüngst die Synode zu Amazonien belegt.

3	 Die Bedeutung des  
Glaubenssinns der Gläubigen

Das erste Kapitel von „Dei verbum“ for-
muliert die in Wort und Tat geschehende 
Selbstmitteilung Gottes zum Heil der Men-
schen und liefert damit eine offenbarungs-
theologische Begründung des pastoralen 
Prinzips. Das zweite Kapitel behandelt die 
Weitergabe der Offenbarung in Schrift und 

18	 Ebd., 482.

Tradition. Der Begriff der Tradition ge-
hört zu den römisch-katholischen Identi-
tätsmarkern. Die Tradition gewinnt in der 
nachreformatorischen Theologie eine der-
artige Bedeutung, dass sie als zweite eigen-
ständige Quelle der Offenbarung gesehen, 
gar im neuscholastischen Kontext die In-
suffizienz der Schrift gegenüber der Tra-
dition behauptet wurde. Das zweite Kapi-
tel von „Dei verbum“ gibt diese Lehre von 
den zwei Quellen auf, wie Hanjo Sauer auf-
gezeigt hat. Schrift und Tradition werden 
nun eng miteinander verbunden. Beide zu-
sammen bilden das Wort Gottes.

Für das Traditionsverständnis des Zwei- 
ten Vatikanischen Konzils ist vor allem der 
Satz markant: „Diese apostolische Über-
lieferung kennt in der Kirche unter dem 
Beistand des Heiligen Geistes einen Fort-
schritt“ (DV 8), so die Übersetzung von 
Rahner / Vorgrimmler im Kleinen Konzils-
kompendium. In Herders theologischem 
Kommentar zum Zweiten Vatikanischen 
Konzil wird diese Stelle folgendermaßen 
übersetzt: „Diese Überlieferung, die von 
den Aposteln stammt, entwickelt sich in 
der Kirche unter dem Beistand des Heili-
gen Geistes weiter.“ Damit wird Überliefe-
rung als ein dynamisches prozessuales Ge-
schehen angesehen und letztlich das Tradi-
tionsverständnis, das bereits in der Tübin-
ger Schule des 19. Jahrhunderts entwickelt 
wurde, lehramtlich aufgenommen. Der 
Fortschritt bzw. die Weiterentwicklung der 
Tradition wird pneumatologisch begrün-
det. Die Rede vom Fortschritt geht davon 
aus, dass es dogmatische Entwicklungen in 
der Tradition der Kirche gibt. Damit stellt 
sich die Frage nach den Trägerinnen und 
Trägern dieser doktrinären Entwicklung. 
Als erste Träger dieses Fortschritts werden 
die Gläubigen genannt und an zweiter Stel-
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le Cie 1SCHhOIe In ihrer amtlichen Verkün- Dialogs ach innen unterstrichen: IHNan

digung, CN wächst nämlich Clas Verständ- könnte zugespitzt formulieren, der D1ia-
N1s der überlieferten inge und Orte log ach aufßen den Dialog ach IN -
ohl aufgrun der Betrachtung und des NenNn VOTITaus „DIes erfordert aber, Class WITFr
Studiums der Gläubigen, Cie S1E In ihrem VOTL em In der Kirche selbst gegenselt1-
erzen erwagen (vgl. LK 2,19 und 51), als SC Hochachtung, Ehrfurcht und Einsicht
auch aufgrun des innersten Verständnis- fördern, bel Anerkennung er rechtmä{fßi-
SCS der geistlichen inge, Clas S1€ erfahren, SCH Verschiedenheit, immer TUuC  a-
als auch aufgrun der Verkündigung derer, Ter ein espräc. en beginnen,
Cie mıt der Nachfolge 1M Bischofsamt Cie Cie Clas eine olk (,ottes bilden, b CS 1U  b

sichere Gnadengabe der ahrher empfan- Cie ırten oder Cie übrigen Christgläubi-
SCH en  ß (DV In „Del verbum“ SCH Sind. Stärker nämlich ist das, wodurch
wird Clas Zusammenspiel als ‚eiNz1gartiger Cie Gläubigen geeint werden, als das,
inklang zwischen Vorstehern und (jläu- Uurc S1€ werden: C4 Sel 1M Not-
bigen‘ beschrieben. wendigen Einheit, 1M Zweiftfelhaften Frel-

1€e. IHNan In einer intertextuellen In- heit, In em Liebe.“
terpretation des Konzils weltere tellen he- DIe konziliare Wiederentdeckung der
Tall, ist dieses Zusammenspiel VO  b (jläu- Gesamtkirche und Cdlamıit des auDens-
igen und Amtsträgern ausgehend VO  b der SINNS der (;läubigen geht zurück auf Cie
1M zweıten Kapitel der dogmatischen KOon- berühmte chrift VOoO  b elch10r (Cano „De
stıtution ber die Kirche „‚Lumen gent1- locis theologicis‘ AaUS$S dem 16 Jahrhun-
um  C6 bereits entwickelten olk Gottes-Leh- dert, Cie erstmals eine systematische Er-

und der zugeordneten Lehre VO  b den kenntnis- und Prinzipienlehre der O-
Drei-Amtern ZU. ersten In „‚Lumen gent1- ischen Theologie formuliert. ano
um  C6 mıt der berühmten Stelle ZU. PFO- ach den theologischen (Orten chrift und
phetischen Amt und dem übernatürlichen Tradition auch drei ekklesiologische Orte
Glaubenssinn der Gläubigen benannt. „DIe Gesamtkirche, Konzilien als Bischofsver-
Gesamtheit der Gläubigen, welche die Sal- sammlungen und Papst.“” Das /weite Va-
bung VO  b dem eiligen en (vgl. Joh tikanische Konzil bringt diese drei Instan-
2,20 und 27), kann 1M Glauben nicht 1r- ZeIMN In ihrer ekklesiologischen Zuordnung
ren Auch hier werden zunächst Cie (jläu- wleder ZUFK Geltung, nachdem Cie neuscho-
igen und erst In einem welteren chritt lastische Theologie auf clas Papstamt fO-
Cie 1SCHhOIe genannt. kussiert War und Cles sich In den Lehrent-

Zum zweıten findet sich Ende der scheidungen ZUTFK Unfehlbarkeit und ZU.

Pastoralkonstitution Cie Nr mıt der Jurisdiktionsprimat des Ersten Vatikani-
Überschrift „Der Dialog en Men- schen Konzils niedergeschlagen hat.
schen“. Bevor der Dialog ach außen (Öku- DIe ZUFK Tradition der katholischen
menisch, interreligiös und säkular be- Kirche gehörenden Lehrentscheidungen
stimmt wird, wird Cie Notwendigkeit des ZU. Papstamt werden In den Dokumenten

Vgl hierzu Cdie Habilitationsschrift VO  3 Elmar Klinger, Ekklesiologie der Neuzeılt Grundlegung
bei Melchilor Cano Uun: Entwicklung bis zu / weiten Vatikanischen Konzil, Freiburg 1. BTr —
Basel-Wien 1976 Klinger arbeitet erstmals Cdie Geschichte als Iocus theologicus Uun: damıit den
dogmatischen Status der Pastoral theologiegeschichtlich VO  3 Melchior ( .ano bis zu /weiten
Vatikanischen Konzil heraus.
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le die Bischöfe in ihrer amtlichen Verkün-
digung, „es wächst nämlich das Verständ-
nis der überlieferten Dinge und Worte so-
wohl aufgrund der Betrachtung und des 
Studiums der Gläubigen, die sie in ihrem 
Herzen erwägen (vgl. Lk 2,19 und 51), als 
auch aufgrund des innersten Verständnis-
ses der geistlichen Dinge, das sie erfahren, 
als auch aufgrund der Verkündigung derer, 
die mit der Nachfolge im Bischofsamt die 
sichere Gnadengabe der Wahrheit empfan-
gen haben.“ (DV 8). In „Dei verbum“ 10 
wird das Zusammenspiel als „einzigartiger 
Einklang zwischen Vorstehern und Gläu-
bigen“ beschrieben.

Zieht man in einer intertextuellen In-
terpretation des Konzils weitere Stellen he-
ran, so ist dieses Zusammenspiel von Gläu-
bigen und Amtsträgern ausgehend von der 
im zweiten Kapitel der dogmatischen Kon-
stitution über die Kirche „Lumen genti-
um“ bereits entwickelten Volk Gottes-Leh-
re und der zugeordneten Lehre von den 
Drei-Ämtern zum ersten in „Lumen genti-
um“ 12 mit der berühmten Stelle zum pro-
phetischen Amt und dem übernatürlichen 
Glaubenssinn der Gläubigen benannt. „Die 
Gesamtheit der Gläubigen, welche die Sal-
bung von dem Heiligen haben (vgl. 1 Joh 
2,20 und 27), kann im Glauben nicht ir-
ren.“ Auch hier werden zunächst die Gläu-
bigen und erst in einem weiteren Schritt 
die Bischöfe genannt.

Zum zweiten findet sich am Ende der 
Pastoralkonstitution die Nr. 92 mit der 
Überschrift „Der Dialog unter allen Men-
schen“. Bevor der Dialog nach außen (öku-
menisch, interreligiös und säkular) be-
stimmt wird, wird die Notwendigkeit des 

19	 Vgl. hierzu die Habilitationsschrift von Elmar Klinger, Ekklesiologie der Neuzeit. Grundlegung 
bei Melchior Cano und Entwicklung bis zum Zweiten Vatikanischen Konzil, Freiburg i. Br.–
Basel–Wien 1976. Klinger arbeitet erstmals die Geschichte als locus theologicus und damit den 
dogmatischen Status der Pastoral theologiegeschichtlich von Melchior Cano bis zum Zweiten 
Vatikanischen Konzil heraus.

Dialogs nach innen unterstrichen; man 
könnte zugespitzt formulieren, der Dia-
log nach außen setzt den Dialog nach in-
nen voraus: „Dies erfordert aber, dass wir 
vor allem in der Kirche selbst gegenseiti-
ge Hochachtung, Ehrfurcht und Einsicht 
fördern, bei Anerkennung aller rechtmäßi-
gen Verschiedenheit, um immer fruchtba-
rer ein Gespräch unter allen zu beginnen, 
die das eine Volk Gottes bilden, ob es nun 
die Hirten oder die übrigen Christgläubi-
gen sind. Stärker nämlich ist das, wodurch 
die Gläubigen geeint werden, als das, wo-
durch sie getrennt werden; es sei im Not-
wendigen Einheit, im Zweifelhaften Frei-
heit, in allem Liebe.“

Die konziliare Wiederentdeckung der 
Gesamtkirche und damit des Glaubens-
sinns der Gläubigen geht zurück auf die 
berühmte Schrift von Melchior Cano „De 
locis theologicis“ aus dem 16. Jahrhun-
dert, die erstmals eine systematische Er-
kenntnis- und Prinzipienlehre der katho-
lischen Theologie formuliert. Cano nennt 
nach den theologischen Orten Schrift und 
Tradition auch drei ekklesiologische Orte: 
Gesamtkirche, Konzilien als Bischofsver-
sammlungen und Papst.19 Das Zweite Va-
tikanische Konzil bringt diese drei Instan-
zen in ihrer ekklesiologischen Zuordnung 
wieder zur Geltung, nachdem die neuscho-
lastische Theologie auf das Papstamt fo-
kussiert war und dies sich in den Lehrent-
scheidungen zur Unfehlbarkeit und zum 
Jurisdiktionsprimat des Ersten Vatikani-
schen Konzils niedergeschlagen hat.

Die zur Tradition der katholischen 
Kirche gehörenden Lehrentscheidungen 
zum Papstamt werden in den Dokumenten 
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des /welten Vatikanischen Konzils nicht wandel der Kirche als Aufgabe und Chan-
zurückgenommen, sondern In Beziehung Ce  C6 19/4 während der Würzburger Synode

den anderen Instanzen gesetzlT. Unfehl- erneut aufgegriffen.“
barkeit und Jurisdiktionsprimat werden rst dem Pontifikat VO  b aps

Franziskus werden sowohl Cie Bedeu-1M Kapitel ber Cie hierarchische Verfas-
SUuNg der Kirche auch dem Bischofskollegi- Lung des Glaubenssinns der (;läubigen““

selbst zugeschrieben (vgl. und als auch Cie Frage ach dem Zusammen-
25) Im Kapitel ber Cie alen wird erneut spie. VO  b Gesamtkirche, Bischofskollegi-
unterstrichen, Class Clas prophetische Amt und Papstamt ausführlicher ZU. The-
Christi „‚nich 1Ur Urc. Cie Hierarchie, Dabe!i steht nicht das Papstamt als sol-
die ıIn seInem Namen und In seiner 'oll- ches, aber ohl SsSeine exklusive OmM1ınanz
macht ehrt, sondern auch Urc. Cie alen, und Cie der römischen Kurie) als Neini-
die er sowohl als Zeugen eINsSelIzZ als sCcCI römisch-katholischer Identitätsmarker
auch mıt einem Sinn für den Glauben und ZUFK Diskussion. Das Dokument ZUTFK Syno-

Calität In der Kirche VO  b 2018 versuchtder Na des Wortes ausrüstet” (LG 34)
r{ullt WITrCL. er mıt dem Begriff der „dynamischen

DIe Problemlage ach der Zuordnung Zirkularität“” neuerdings diesen traditio-
nellen Identitätsmarker auf der Grundla-dieser drei ekklesiologischen Nslanzen 1M

1C auf die ANSEINCSSCHC Verkündigung SC des Konzils erweltern „DIe Synoda-
des Evangeliums heute fasst e0o fol- lLität als konstitutive Dimension der Kirche
gendermafßen „DIe theolo- drückt sich auf der Ebene der Universal-
ischen Voraussetzungen dieser In N kirche In der dynamischen Zirkularität des
Ie postsäkularen und postmetaphysi- COMNSEHNSLS idelium, der bischöflichen Kol-
schen Zeitalter notwendig gewordenen legialität und des Primats des 1SCHNOIS VO  b

Unterscheidung zwischen dem bereits IN - Kom aUuUsS  ß (Nr. 94)
terpretierten Kerygma und SseiINer ollekt1i- Bisher ist O  en, WIE denn der CONMNSECIN-

VEN, ach bestimmten Regeln ablaufenden SU$S 1delium ZU. Iragen kommen kann.
pastoralen Neu-Interpretation stehen se1it DIe Frage der Partizıpation der Gläubigen
dem Ende des Konzils ZUFK Debatte, blei- stellt sich zunehmend. In Deutschlan: hat
ben aber ungeklärt.  <C20 Das Cdamıt verbun- Cie Deutsche Bischofskonferenz In ih-
dene ema der Synodalität In der Kirche, TeIn Wort Erneuerung der Pastoral „ Ge-

eODald, hätte bel der Diskussion des mMeiInsam Kirche Se1IN  C6 ausgehend VO  b „LU-
Traditionsbegriffs auf dem /weiten Valtı- ITNen gentium' unterstrichen, Cdlass Cie
kanischen Konzil schon selbst ZU. The- priesterliche Wurde der (Gjetauften Urc

emacht werden MUSSeN. Karl Rahner nichts gesteigert werden kann. DIes lässt
hat diese Frage bereits Ende des Kon- sich auch gleicher e1se VO  b der prophe-
z1ils gestellt und ıIn seinem Buch „Struktur- tischen Wurde er (Getauften

Christoph eobald, C'hristentum als Stil (S. Anm. 12),
21 Vgl arl Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe Uun: Chance der Kirche 1974 M iıt

einer Einleitung VO  3 Michael eewald, Freiburg Br -Basel-Wien 2019
Vgl Internationale Theologische KOmMmMIisSS10N, Sensus fide] un: SCI151U15 Aidelium 1mmM Leben der
Kirche (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 199), BKonn 2015
Vgl In Fernationale Theologische KOMMISSLON, e Synodalität ın Leben Uun: Sendung der Kirche
(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 215), BKonn 20158
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des Zweiten Vatikanischen Konzils nicht 
zurückgenommen, sondern in Beziehung 
zu den anderen Instanzen gesetzt. Unfehl-
barkeit und Jurisdiktionsprimat werden 
im Kapitel über die hierarchische Verfas-
sung der Kirche auch dem Bischofskollegi-
um selbst zugeschrieben (vgl. LG 22 und 
25). Im Kapitel über die Laien wird erneut 
unterstrichen, dass das prophetische Amt 
Christi „nicht nur durch die Hierarchie, 
die in seinem Namen und in seiner Voll-
macht lehrt, sondern auch durch die Laien, 
die er daher sowohl als Zeugen einsetzt als 
auch mit einem Sinn für den Glauben und 
der Gnade des Wortes ausrüstet“ (LG 34) 
erfüllt wird.

Die Problemlage nach der Zuordnung 
dieser drei ekklesiologischen Instanzen im 
Blick auf die angemessene Verkündigung 
des Evangeliums heute fasst Theobald fol-
gendermaßen zusammen: „Die theolo-
gischen Voraussetzungen dieser in unse-
rem postsäkularen und postmetaphysi-
schen Zeitalter notwendig gewordenen 
Unterscheidung zwischen dem bereits in-
terpretierten Kerygma und seiner kollekti-
ven, nach bestimmten Regeln ablaufenden 
pastoralen Neu-Interpretation stehen seit 
dem Ende des Konzils zur Debatte, blei-
ben aber ungeklärt.“20 Das damit verbun-
dene Thema der Synodalität in der Kirche, 
so Theobald, hätte bei der Diskussion des 
Traditionsbegriffs auf dem Zweiten Vati-
kanischen Konzil schon selbst zum The-
ma gemacht werden müssen. Karl Rahner 
hat diese Frage bereits am Ende des Kon-
zils gestellt und in seinem Buch „Struktur-

20	 Christoph Theobald, Christentum als Stil (s. Anm. 12), 45.
21	 Vgl. Karl Rahner, Strukturwandel der Kirche als Aufgabe und Chance der Kirche (1974). Mit 

einer Einleitung von Michael Seewald, Freiburg i. Br.–Basel–Wien 2019.
22	 Vgl. Internationale Theologische Kommission, Sensus fidei und sensus fidelium im Leben der 

Kirche (Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 199), Bonn 2015.
23	 Vgl. Internationale Theologische Kommission, Die Synodalität in Leben und Sendung der Kirche 

(Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls 215), Bonn 2018.

wandel der Kirche als Aufgabe und Chan-
ce“ 1974 während der Würzburger Synode 
erneut aufgegriffen.21

Erst unter dem Pontifikat von Papst 
Franziskus werden sowohl die Bedeu-
tung des Glaubenssinns der Gläubigen22 
als auch die Frage nach dem Zusammen-
spiel von Gesamtkirche, Bischofskollegi-
um und Papstamt ausführlicher zum The-
ma. Dabei steht nicht das Papstamt als sol-
ches, aber wohl seine exklusive Dominanz 
(und die der römischen Kurie) als alleini-
ger römisch-katholischer Identitätsmarker 
zur Diskussion. Das Dokument zur Syno-
dalität in der Kirche von 201823 versucht 
daher mit dem Begriff der „dynamischen 
Zirkularität“ neuerdings diesen traditio-
nellen Identitätsmarker auf der Grundla-
ge des Konzils zu erweitern „Die Synoda-
lität als konstitutive Dimension der Kirche 
drückt sich auf der Ebene der Universal-
kirche in der dynamischen Zirkularität des 
consensus fidelium, der bischöflichen Kol-
legialität und des Primats des Bischofs von 
Rom aus.“ (Nr. 94)

Bisher ist offen, wie denn der consen-
sus fidelium zum Tragen kommen kann. 
Die Frage der Partizipation der Gläubigen 
stellt sich zunehmend. In Deutschland hat 
die Deutsche Bischofskonferenz 2015 in ih-
rem Wort zur Erneuerung der Pastoral „Ge-
meinsam Kirche sein“ ausgehend von „Lu-
men gentium“ 10 unterstrichen, dass die 
priesterliche Würde der Getauften durch 
nichts gesteigert werden kann. Dies lässt 
sich auch in gleicher Weise von der prophe-
tischen Würde aller Getauften sagen.
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Konsens als Prinzıp kirchlicher Ent- globaler Hinsicht waren wichtige Baustel-
scheidungsprozesse äng CNS mıt dem ZUFK Klärung des modus operandı einer
Begriff der Tradition Tradition synodalen Verfasstheit der Kirche.
ist dlas, Was überall, immer und VO  b en Das /weilte Vatikanische Konzil hat
geglaubt wird, Cie berühmte Definition Cie theologischen Grundlagen für eine
VO  b Vınzenz VO  u Lerins In seInem Com- partızıpatiıve und synodale Kirche eschaf-
monitorium.“ DIe ach dem Konzil VO  b fen. Darın ieg Se1IN unausgeschöpftes Po-
Ephesus verfasste chrift, Cie ach ihrer tenzlal. Das Dokument „DIe Synodalität
Edition 1527 breit auch VO  b elch10r In Leben und Sendung der Kirche“ hat auf
ano reziplert wurde, 111 1M 1C. auf der 1N1€e des Konzils vielfältige ASsp ekte e1-
abweichende Meinungen ein Regelwerk NCr Theologie der Synodalität beschrieben
ZUFK Wahrheitsfindung darstellen Nıver- und ist er sehr egrüßen. Es beginnt
S1ILaS, Antiquitas und Konsens sind Cie KrI1- mıt einem programmatischen /Zitat VO  b

terlen, Cie Je ach mfang der Streitigkeit aps Franziskus: [Der)| Weg der Synoda-
und nacheinander anzuwenden Sind. ach lität ist das, Was (jott sich VO  b der Kirche
dem /welten Vatikanischen Konzil lässt des dritten Jahrtausends erwartet.“
sich Unıiversıtas nicht ohne Inkulturati- Das Papler, clas ZW ar Cie egriffe Unıi-

Antiquitas nicht ohne Agglornamento, versitas und Antiquitas ausführt, den Be-
Konsens nicht ohne Partizıpation verdeut- ori des Konsenses jedoch 1Ur benennt,
lichen Den Konsens als Grundprinzip e1- aber SseINe Bedeutung etwa für Cie Oku-
Ner synodalen Verfasstheit der Kirche aUsS- menischen Konzilien auslässt, operlert al-
zuarbeiten, wuürde bedeuten, e1in altes Prın- lerdings weiterhin mıt der Unterscheidung
ZIp der Konzilientradition ekklesiologisch eratung und Entscheidung: „DIe Erarbeli-
grundsätzlich fruchtbar machen. Dass Lung ist eine synodale Aufgabe, Cie Ent-
el heutige philosophische Konsens- scheidung ist eine Verantwortung des AÄAm-
theorien etwa Cie VO  b Jurgen Habermas tes  ß (Nr. 69) Inwiıeweılt Clas Amt ıIn seiner

edenken waren, darauf hat bereits Entscheidung das gebunden ist, Was CI -

aps Johannes grundsätzlich In SE1- arbeitet wurde, wird nicht eklärt. Wle Cles
Ner Eröffnungsrede hingewiesen. ZU. ebenfalls festgestellten „Prinzıp der

Ursula Nothelle-Wildfeuer hat Gleichwesentlichkeit zwischen den hierar-
November 2019 auf feinschwarz.net chischen und den charismatischen en

auf e1in welteres Prinzıp kirchlicher Leh- In der Kirche“ (Nr. /4) p  > bleibt eben-
enaufmerksam emacht. In ihrem Beltrag

„Glaubwürdig Kirche sein?® Das Subsidiari- AÄAm 21 Maı 2021 wurde e1in auf ZwWweIl
tatsprinzıp In der Kirche”“? hebt S1e hervor, re angelegter synodaler Prozess der (Je-
dass dieses Prinzıp der christlichen Sozial- samtkirche mıt einer VO  b aps Franziskus

1M säkularen Bereich grofße Bedeu- gebilligten Note „FUÜur eine synodale Kirche:
Lung hat, seiIne ekklesiologische Relevanz Gemeinschaft, Partizıpation und ission“
innerhalb der Kirche allerdings nicht ZU. eröffnet. iıne Phase dieses Prozesses ist Cie
Iragen kommt. Konsens des Volkes (,ottes Befragung des Volkes (‚ottes In den (Irts-
WwI1Ie Subsidiarıität ıIn Okaler, regionaler und kirchen In el CS „Der Zweck Cle-

Vgl iInZeENZ VorRn Lerins, Commonitorium. Miıt einer Studie Werk Uun: Kezeption heraus-
gegeben VOo  3 Michael Fiedrowicz, Mülheim/Mosel ÖT
https://www.feinschwarz.net/subsidiaritaetsprinzip-in-der-kirche | Abruf: 0(0.05.20)
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Konsens als Prinzip kirchlicher Ent-
scheidungsprozesse hängt eng mit dem 
Begriff der Tradition zusammen. Tradition 
ist das, was überall, immer und von allen 
geglaubt wird, so die berühmte Definition 
von Vinzenz von Lérins in seinem Com-
monitorium.24 Die nach dem Konzil von 
Ephesus verfasste Schrift, die nach ihrer 
Edition 1527 breit – so auch von Melchior 
Cano – rezipiert wurde, will im Blick auf 
abweichende Meinungen ein Regelwerk 
zur Wahrheitsfindung darstellen. Univer-
sitas, Antiquitas und Konsens sind die Kri-
terien, die je nach Umfang der Streitigkeit 
und nacheinander anzuwenden sind. Nach 
dem Zweiten Vatikanischen Konzil lässt 
sich Universitas nicht ohne Inkulturati-
on, Antiquitas nicht ohne Aggiornamento, 
Konsens nicht ohne Partizipation verdeut-
lichen. Den Konsens als Grundprinzip ei-
ner synodalen Verfasstheit der Kirche aus-
zuarbeiten, würde bedeuten, ein altes Prin-
zip der Konzilientradition ekklesiologisch 
grundsätzlich fruchtbar zu machen. Dass 
dabei heutige philosophische Konsens-
theorien – etwa die von Jürgen Habermas –  
zu bedenken wären, darauf hat bereits 
Papst Johannes XXIII. grundsätzlich in sei-
ner Eröffnungsrede hingewiesen.

Ursula Nothelle-Wildfeuer hat am 
19. November 2019 auf feinschwarz.net 
auf ein weiteres Prinzip kirchlicher Leh-
re aufmerksam gemacht. In ihrem Beitrag 
„Glaubwürdig Kirche sein? Das Subsidiari-
tätsprinzip in der Kirche“25 hebt sie hervor, 
dass dieses Prinzip der christlichen Sozial-
ethik im säkularen Bereich große Bedeu-
tung hat, seine ekklesiologische Relevanz 
innerhalb der Kirche allerdings nicht zum 
Tragen kommt. Konsens des Volkes Gottes 
wie Subsidiarität in lokaler, regionaler und 

24	 Vgl. Vinzenz von Lérins, Commonitorium. Mit einer Studie zu Werk und Rezeption heraus-
gegeben von Michael Fiedrowicz, Mülheim/Mosel 2011. 

25	 https://www.feinschwarz.net/subsidiaritaetsprinzip-in-der-kirche [Abruf:10.05.2021].

globaler Hinsicht wären wichtige Baustei-
ne zur Klärung des modus operandi einer 
synodalen Verfasstheit der Kirche.

Das Zweite Vatikanische Konzil hat 
die theologischen Grundlagen für eine 
partizipative und synodale Kirche geschaf-
fen. Darin liegt sein unausgeschöpftes Po-
tenzial. Das Dokument „Die Synodalität 
in Leben und Sendung der Kirche“ hat auf 
der Linie des Konzils vielfältige Aspekte ei-
ner Theologie der Synodalität beschrieben 
und ist daher sehr zu begrüßen. Es beginnt 
mit einem programmatischen Zitat von 
Papst Franziskus: „[Der] Weg der Synoda-
lität ist das, was Gott sich von der Kirche 
des dritten Jahrtausends erwartet.“

Das Papier, das zwar die Begriffe Uni-
versitas und Antiquitas ausführt, den Be-
griff des Konsenses jedoch nur benennt, 
aber seine Bedeutung etwa für die Öku-
menischen Konzilien auslässt, operiert al-
lerdings weiterhin mit der Unterscheidung 
Beratung und Entscheidung: „Die Erarbei-
tung ist eine synodale Aufgabe, die Ent-
scheidung ist eine Verantwortung des Am-
tes.“ (Nr. 69) Inwieweit das Amt in seiner 
Entscheidung an das gebunden ist, was er-
arbeitet wurde, wird nicht geklärt. Wie dies 
zum ebenfalls festgestellten „Prinzip der 
Gleichwesentlichkeit zwischen den hierar-
chischen und den charismatischen Gaben 
in der Kirche“ (Nr. 74) passt, bleibt eben-
falls offen.

Am 21. Mai 2021 wurde ein auf zwei 
Jahre angelegter synodaler Prozess der Ge-
samtkirche  mit einer von Papst Franziskus 
gebilligten Note „Für eine synodale Kirche: 
Gemeinschaft, Partizipation und Mission“ 
eröffnet. Eine Phase dieses Prozesses ist die 
Befragung des Volkes Gottes in den Orts-
kirchen. In 5.2 heißt es: „Der Zweck die-
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SCI Phase ist Cie Konsultation des Volkes nämlich es mıt einem Licht,
(,ottes (vgl. Episcopalis ( omMMUunI10, 5)2)) macht den göttlichen Ratschluss ıIn ezug
Cdlamıit bel dem synodalen Prozess alle (Je- auf die ganzheitliche erufung des Men-
tauften gehört werden, Cie Subjekt des In schen kund und en er den (GJelist auf

CCOGcredendo unile  aren SECHSLS 1  ( Sind. wirklich humane Ösungen hin.“ (GS 11)
Mıt pannung ist WwIe Cie Un- Weil C4 letztlich In den Strukturfragen
fe  arkeıl des Volkes (,ottes ZU. Iragen Cie Frage einer ANSCINCSSCHECHN Rede
kommen WwIrcl. VO  b (jott In nachmetaphysischen Zeiten

geht, Cdazu abschließen: nochmals e1in Ver-
WEeIS auf an]o Sauer. In der Einführung

Offener usklang „Wile VO  b Gott reden. Ansätze der Theo-
ogie 1M Jahrhundert” wird Cie VO  b

Struktur- und Verfahrensfragen sind nicht Tanz Schupp verwendete sprachanalyti-
ihrer selbst, sondern einer sachge- sche Unterscheidung VO  b Autosemantikon

mäßen Rede VO  u Gott In der Welt VO  b heu- und Synsemantikon aufgenommen. Das
willen nöt1g, Cie dem eil jedes Men- Wort (jott ist letzteres e1in Synsemanti-

schen dienen soll. DIe Kirche als komplexe kon Sein Sınn kann 1Ur AaUs seinem KOon-
Wirklichkeit I1US$S sich Cie Frage stellen, b texTt heraus verständlich emacht werden.“
ihre gegenwärtige rechtliche Verfasstheit Tanz Schupp hat dies sehr grundsätzlich
ihrer eigenen lehramtlichen Tradition und pomtiert auf den Punkt gebracht: Dogma
deren Potenzial, clas hier 1Ur ansatzwelse ist Pragma. Hans-Joachim er pricht
ausgeführt werden konnte, entspricht. Zu- VO  b Gott als Tätigkeitswort des auDens
mindest 1M Kontext demokratisch verfass- Vielleicht ijeg ıIn dieser pragmatischen
ter Gesellschaften beinhaltet Partiızıpation Rede VO  b (jott der Anfang eiInNnes Anfangs,
nicht 1Ur eilhabe der eratung, sehr VO  b dem Kar]l] Rahner weni1ge Tage ach
der Prozess der Befragung des Gottesvol- dem Ende des /welten Vatikanischen KOon-
kes, den aps Franziskus VOTL den etzten zils gesprochen hat.
Bischofssynoden eingeführt hat, egrü-
ßen ist, sondern auch eilhabe der Ent- Der Autor Thomas TANZ, geb, 1962, IJIIi-
scheidung. DIe Pastoralkonstitution bringt plom In Theologie 198/, Promaoti:on In Phi-
Cles folgendermafßen auf den Punkt „Das losophie 1998, Wissenschaftlicher Assıstent
olk (,ottes bemuüht sich, VO Glauben 11M Fach Fundamentaltheologie und verglei-
bewegt, ıIn welchem CS glaubt, Class CS VO chende Religionswissenschaft In Üürzburg
(GJelist des errn eführt wird, der den Erd- seit 2006 Studienleiter. seit 2009
kreis rfüllt, ıIn den Ereignissen, Bedürfnis- Leiter Von Theologie 1M Fernkurs; Publika-
SCI1 und Wünschen, denen CS —- fionen Thomas YANZ Heg.) erman Schell
IHNen mıt den übrigen Menschen uUunNnscIer Die HEHE eit und der alte Glaube. Vier
eit Anteil hat, unterscheiden, Was Cla- theologische Programmschriften, Üürzburg
rın wahre Zeichen der Gegenwart oder des 2006; eichtior ano (1506/1509-1560),
Ratschlusses (‚ottes Sind. Der Glaube CI- In Gregor Marıa Hoff / Ulrich Kortner

https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2(}} -05/vatikan- synode-kirche-mission-doku-
ment-deutsch-wortlaut. html | Abruf:]
Vgl anjo Sauer, Wiıe VOo  3 ott reden. Ansätze der Theologie 1mmM Jahrhundert, L1inz 2013,
11—27)2
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ser Phase ist die Konsultation des Volkes 
Gottes (vgl. Episcopalis Communio, 5,2), 
damit bei dem synodalen Prozess alle Ge-
tauften gehört werden, die Subjekt des in 
credendo unfehlbaren sensus fidei sind.“26 
Mit Spannung ist zu erwarten, wie die Un-
fehlbarkeit des Volkes Gottes zum Tragen 
kommen wird.

4	 Offener Ausklang

Struktur- und Verfahrensfragen sind nicht 
um ihrer selbst, sondern um einer sachge-
mäßen Rede von Gott in der Welt von heu-
te willen nötig, die dem Heil jedes Men-
schen dienen soll. Die Kirche als komplexe 
Wirklichkeit muss sich die Frage stellen, ob 
ihre gegenwärtige rechtliche Verfasstheit 
ihrer eigenen lehramtlichen Tradition und 
deren Potenzial, das hier nur ansatzweise 
ausgeführt werden konnte, entspricht. Zu-
mindest im Kontext demokratisch verfass-
ter Gesellschaften beinhaltet Partizipation 
nicht nur Teilhabe an der Beratung, so sehr 
der Prozess der Befragung des Gottesvol-
kes, den Papst Franziskus vor den letzten 
Bischofssynoden eingeführt hat, zu begrü-
ßen ist, sondern auch Teilhabe an der Ent-
scheidung. Die Pastoralkonstitution bringt 
dies folgendermaßen auf den Punkt: „Das 
Volk Gottes bemüht sich, vom Glauben 
bewegt, in welchem es glaubt, dass es vom 
Geist des Herrn geführt wird, der den Erd-
kreis erfüllt, in den Ereignissen, Bedürfnis-
sen und Wünschen, an denen es zusam-
men mit den übrigen Menschen unserer 
Zeit Anteil hat, zu unterscheiden, was da-
rin wahre Zeichen der Gegenwart oder des 
Ratschlusses Gottes sind. Der Glaube er-

26	 https://www.vaticannews.va/de/vatikan/news/2021-05/vatikan-synode-kirche-mission-doku-
ment-deutsch-wortlaut.html [Abruf: 02.06.2021].

27	 Vgl. Hanjo Sauer, Wie von Gott reden. Ansätze der Theologie im 20. Jahrhundert, Linz 2013, 
11–  22.

hellt nämlich alles mit einem neuen Licht, 
macht den göttlichen Ratschluss in Bezug 
auf die ganzheitliche Berufung des Men-
schen kund und lenkt daher den Geist auf 
wirklich humane Lösungen hin.“ (GS 11)

Weil es letztlich in den Strukturfragen 
um die Frage einer angemessenen Rede 
von Gott in nachmetaphysischen Zeiten 
geht, dazu abschließend nochmals ein Ver-
weis auf Hanjo Sauer. In der Einführung 
zu „Wie von Gott reden. Ansätze der Theo-
logie im 20. Jahrhundert“ wird die von 
Franz Schupp verwendete sprachanalyti-
sche Unterscheidung von Autosemantikon 
und Synsemantikon aufgenommen. Das 
Wort Gott ist letzteres – ein Synsemanti-
kon. Sein Sinn kann nur aus seinem Kon-
text heraus verständlich gemacht werden.27 
Franz Schupp hat dies sehr grundsätzlich 
pointiert auf den Punkt gebracht: Dogma 
ist Pragma. Hans-Joachim Sander spricht 
von Gott als Tätigkeitswort des Glaubens. 
Vielleicht liegt in dieser pragmatischen 
Rede von Gott der Anfang eines Anfangs, 
von dem Karl Rahner wenige Tage nach 
dem Ende des Zweiten Vatikanischen Kon-
zils gesprochen hat.

Der Autor: Thomas Franz, geb. 1962, Di-
plom in Theologie 1987, Promotion in Phi-
losophie 1998, Wissenschaftlicher Assistent 
im Fach Fundamentaltheologie und verglei-
chende Religionswissenschaft in Würzburg 
2002 –2006, seit 2006 Studienleiter, seit 2009 
Leiter von Theologie im Fernkurs; Publika-
tionen: Thomas Franz (Hg.) Herman Schell. 
Die neue Zeit und der alte Glaube. Vier 
theologische Programmschriften, Würzburg 
2006; Melchior Cano (1506/1509  –1560),  
in: Gregor Maria Hoff / Ulrich H. J. Körtner 
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